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Sonderbedingungen für das
 PSD WachstumsSparen

PSD Bank München eG, Sitz Augsburg
Stand: April 2018

1. Spareinlagen mit der Bezeichnung PSD WachstumsSparen lauten auf einen Betrag von mindestens 1.500 EUR. Weitere Einzahlungen werden auf diesem 
Konto nicht entgegengenommen. Die Spareinlagen werden nach Ablauf der Sondervereinbarung als Sparkonto mit 3 monatiger Kündigungsfrist weitergeführt.

2. Die Spareinlagen werden zu den in der Eröffnungsbestätigung genannten Zinssätzen jeweils für 360 Tage verzinst, wobei der Rückzahlungstag nicht 
berücksichtigt wird. Die Zinsen werden jeweils am 31. Dezember bzw. bei Ablauf der Sondervereinbarung für das abgelaufene Jahr auf das in der 
Eröffnungsbestätigung genannte Konto umgebucht. Auf Antrag kann darüber unbar innerhalb von 60 Tagen nach Gutschrift vorschusszinsfrei verfügt werden.

3. Rückzahlungsbeträge werden durch die PSD Bank unbar oder durch Umbuchung vorgenommen. Ein Rückzahlungsbetrag soll mindestens 1.500 EUR 
betragen.

4. Eine Kündigung ist frühestens 9 Monate nach der Einzahlung auf diesem Konto zulässig. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate.

5. Dem Kontoinhaber wird jeweils zum Jahresende, nach Gutschrift der Zinsen, über den Stand des Kontos eine maschinell erstellte Sparurkunde 
(Kontoauszug) übersandt.

6. Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der PSD Bank sowie die Bedingungen für den Sparverkehr. Die Bedingungen können in 
den Geschäftsräumen der Bank oder unter www.psd-muenchen.de eingesehen werden; auf Verlangen werden sie ausgehändigt bzw. zugesandt.


